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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1999

Norm

ABGB §273

PSG §15 Abs1

PSG §17 Abs1

PSG §27 Abs2 Z2

Rechtssatz

Aus den für den Vorstand angeordneten P4ichten, im besonderen die Geschäftsführung (§ 17 PSG) ergibt sich, daß

beschränkt geschäftsfähige Personen nicht in den Vorstand bestellt werden dürften. Die eigenverantwortliche

Verp4ichtung zur ordentlichen und gewissen Geschäftsleitung kann durch eine geschäfts- und handlungsunfähige

Person nicht wahrgenommen werden. Die Besonderheiten des PSG bieten keinen Anlaß, dabei an Vorstandsmitglieder

einer Privatstiftung geringere Anforderungen zu stellen, weil auch in diesem Fall das betro=ene Vorstandsmitglied

nicht mehr in der Lage ist, seinen Aufgaben selbst nachzukommen. Die zwangsläu>g ausschließliche Vertretung des

Vorstandsmitgliedes durch seinen Sachwalter ist kein geeignetes Mittel, um die Vorstandstätigkeit auszuüben.
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